
Kultur des Dialoges

Zur Erreichung der Wohn- und Klimaziele gilt es,
nun auch noch die Verwaltung mit ins Boot zu holen

Strategien zur Überwindung überbordender Bürokratie und
Doppelstrukturen
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Aufzeigen von Ermessensspielräumen

https://divb.org/aktuelles/

Zur Person
Ralf Abraham, Dipl.- Ing. Architekt, selbstständig seit 1998,
Studium an der TU Hannover
Vertiefungsrichtungen:

• Projektsteuerung
• SV vorbeugender Brandschutz (EIPOS)

• Referent der AKNDS zum vorbeugenden Brandschutz
• Leiter der AG Bauordnungsrecht der AKNDS
• Initiator der „AG Brandschutz im Dialog“ (2017)
• Verfasser von Publikationen wie „Mythen des Brandschutzes“

und diverser Anfragen an die Politik
• Geladener Experte bei der Novellierung der NBauO 2021/22
• Mitglied des DIVB (2021)
• Initiator/Leiter der „AG Umbauordnung“ des DIvB (2022)

Siehe http://www.brandschutz-im-dialog.com/ https://divb.org/aktuelles/
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Anhörung Landtag 2024



Brandschutz

Vorbeugender
Brandschutz

Abwehrender
Brandschutz

betrieblich-
organisatorisch

anlagen-
technisch

baulich Feuerwehr

Festgelegte Schutzziele müssen erreicht werdenFestgelegte Schutzziele müssen erreicht werden

Erstellen und Betreiben muss wirtschaftlich seinErstellen und Betreiben muss wirtschaftlich sein

Über 80% vermeidbarer Bau- und Betriebskosten sind in der
Vorplanungsphase begründet!

Quelle: Brandschutzleitfaden
des Bundes

NBrandSchG 2012

Teil 3:
Vorbeugender
Brandschutz

Das betrifft:

§ 25 Brandschutzerziehung
§ 26 Brandsicherheitswache
§ 27 Brandverhütungsschau

Tatsächliche Zuständigkeiten

Zuständig:
Untere Bauaufsicht

Zuständig:
Brandschutzdienststelle

(Nach Fertigstellung
der Gebäude!)
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Der niedersächsische Sonderweg - 1

Bis 2005 - Einheit des Verwaltungshandelns

Ministerium (MU)

Bezirksregierung

Untere Bauaufsicht(en)

TÖB/ Feuerwehr

Die oberste Bauaufsicht
Fachaufsicht (ehem. MS) setzt
Recht

Die untere Bauaufsicht trifft
Ermessensentscheidungen

Die Fachbehörden/Fachstellen
werden „angehört“

Die obere Bauaufsicht
sorgt für einheitliches
Verwaltungshandeln

Die Bezirksregierung
hat zu Erörterung
eingeladen
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Keine Einführung von
Brandschutz-Prüf-

ingenieuren

analog
Statik-

Prüfingenieuren

Der niedersächsische Sonderweg - 1

Untere Bauaufsicht(en)

BS-Prüfer/Dienststellen

2005: Entfall der Bezirksregierung (Wulff)

Die oberste Bauaufsicht
Fachaufsicht (ehem. MS) setzt
Recht

Die untere Bauaufsicht trifft
Ermessensentscheidungen

Die Fachbehörden/Fachstellen
werden angehört

BezirksregierungBezirksregierung !
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Ministerium (MU)

Der niedersächsische Sonderweg – 2

Ministerium (MU)

Untere Bauaufsicht(en)

BS-Prüfer/Dienststellen

2012: Der Schlüsselparagraf § 33 Abs. 2 Satz 3 NBauO führt unterhalb von
Sonderbauten (ab10/30 Personen) unspezifische „Bedenken“ ein.

Seit 2012:
Verweis auf die
vermeintliche
Zuständigkeit von
BSD (TÖB) ab 10 P.

!
Das Bauamt „geht da mit“
(Zitat Feuerwehr)

Fachbehörden
entscheiden über
„Bedenken“ über Belange des
vorbeugenden Brandschutzes

Keine Runderlasse, keine
Klarstellungen, kein FAQ-
bereich, keine Antworten, ….
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Planer / Bauherr

Bauordnungsamt

Beratung

Bauantrag

Genehmigung
ggf. mit Auflagen

Bauen

gem. § 39 (1) VwVfG,
ist der Verwaltungsakt

zu begründen

gem. § 25 VwVfG,
mit Auskunft über

Rechte und Plichten
Rechtsmittel gegen

einzelne Auflagen sind
möglich

einen Monat nach Eingang.

TÖB/Feuerwehr/BS-Prüfer
Anhörung als Beteiligte im Verfahren
z. B. Rettung, Löschen, Angriffswege

Innerhalb rechtstaatlicher Prinzipien

Normalfall (mit Verwaltungsakt)

Widerspruch, Rechtsmittel
sind möglich!
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Planer / Bauherr

Bauordnungsamt

Bauantrag

„Auflagenfreie
Genehmigung“

Bauen

Widerspruch, Rechtsmittel
sind nicht möglich!

+ Haftungsübergang

TÖB (z.B. Feuerwehr)

stellt Forderungen

a) Planer beantragt
diese Wünsche selbst!

Nach § 39 (2) VwVfG, es
bedarf es einer Begründung
NICHT, soweit die Behörde
einem Antrag entspricht!!!

Außerhalb rechtsstaatlicher Prinzipien

Bypass-Verfahren

b) Planer beantragt
diese Wünsche nicht

„Rücknahmefiktion“
nach § 69 (2) MBO,
da „unvollständig“

Beratung

(ohne Verwaltungsakt)

Auf Grundlage
von „Bedenken“
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Das scharfe Schwert:



Ergebnis: Steigende Anforderungen > LBO

Verbleibendes
Risiko

Pflichtgemäßes
Ermessen **)

Nicht hinnehmbar Übermaß (Verbot)

Maßstab:
LBO /MBO *)

Wirkung

Aufwand

*) Das im Baurecht „eingepreiste“ gesellschaftlich akzeptierte Risiko
**) Zuständig ist, wer unterschreibt

Weitergehende
Anforderungen
aufgrund von
„Brandschutz-
Papieren“ und

„Bedenken“

>> 20% Mehrkosten
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Verwaltungshandeln auf dem Prüfstand

a) Angst vor persönlicher Haftung
(Angst Verantwortung zu übernehmen)

b) Bestreben nach 100%iger Sicherheit
(ohne hinreichende Rechtsgrundlage)

c) „Gutachteritis“, d.h. Beteiligung nachrangiger Stellen
(Vom Wasserversorger bis zum Brandschutzprüfer)

Empfehlung: Weiterbildung der SB (s. Langfassung, 126 Seiten)

Ausgangslage/Problem:
In der Ausbildung für die Sachbearbeitungs- und Entscheidungsebene der unteren

Bauaufsichtsbehörden ist Brandschutz kein Ausbildungsthema.

Empfehlungsbericht des Normenkontrollrates (B-W) 2021 (Auszug)
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Regelkreislauf: „Antragserfindungsrecht“

Bauamt

Nachrangige
Stelle(n)

TÖB

Mangelnde Qualifikation

Unzulässige Rechtschöpfungen - ohne angreifbaren Verwaltungsakt

Angst

Bestreben nach
100% Sicherheit

„Gutachteritis“
Erfindung weiterer
„Nachweise“ auf
Grund von „Bedenken“

WIRKUNG URSACHE

„Rechtsschöpfungen“, weit über die BauVorlVO und NBauO hinaus

Keine Prüfung der
Rechtmäßigkeit (!)

„Rücknahmefiktion“ da
„unvollständig“, bis
„Nutzungsuntersagung“
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1. Klarstellung des nds. Umweltministeriums 2020

„Es ist nicht Aufgabe der Brandschutzprüferinnen und Brandschutzprüfer bzw. der
für die Brandverhütungsschau bestellten Beschäftigten der Berufsfeuerwehren (Brand-
schutzdienststellen), für Bauaufsichtsbehörden, die nicht ausreichend mit geeigneten
Fachkräften besetzt sind, die Beurteilung der bauordnungsrechtlichen Brand-
schutzfragen zu übernehmen“.

„Die Stellungnahmen der Brandschutzdienststellen im Baugenehmigungsverfahren
sind gutachterliche Äußerungen einer sachverständigen Stelle. Über die Berück-
sichtigung von Anregungen und „Bedenken“ der Brandschutzdienststellen und über
vorgeschlagene Bedingungen oder Auflagen für die Baugenehmigung entscheiden
daher die Bauaufsichtsbehörden.

Diese tragen auch die Verantwortung dafür, dass für Bedingungen und Auflagen
eine hinreichende Rechtsgrundlage vorhanden ist.

Quelle: Antwort des Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU) vom 24.02.2020
nach Anfrage und Einreichung von 24 dokumentierten Fällen

Zuständig ist, wer unterschreibt (Janke)
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2.    Novellierung der NBauO 2021/22

https://b.org/aktuelles/

Erfolge: 7 systematische Gesetzesänderungen + Einführung FAQ-Bereich

„Es brennt in Niedersachsen nicht anders als anderswo“

Entfall des 20%
Zuschlages

Grundlage des
FAQ des MW

Büro < 400m² ist
kein Sonderbau mehr

Fahrräder in Garagen
jetzt zulässig

Input Output

!
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Erlebte Realität

Beispiel Athanasiuskirche (Dr. Felsmann)

1,5 Jahre Abstimmung mit dem Bauamt –
danach:

Beteiligung des „vorbeugenden Brandschutzes“
(Feuerwehr)

Mehrkosten: 500.000 € (25%)
Steigerung Kostenmiete: 12,0 auf 16,5 €/qm

Sämtliche „Wünsche“ der Feuerwehr mussten
selbst beantragt werden

- ohne angreifbaren Verwaltungsakt -
- weit über den Antragsgegenstand hinaus
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